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1. ALLGEMEINES 
 

1.1. Auftrag und Auftraggeberin 
 

Gegenstand des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes der BlNr. 318, 12/25542 Anteile 

auf der Liegenschaft GB 01660 Kagran, EZ 3162, Gst. Nr. 18/2, 1944 und 1947, an der Adresse 

1220 Wien, Doningasse 12/ Donaufelder Straße 263, verbunden mit Wohnungseigentum an 

3.UG/KFZ-Abstellplatz 30. 

 

Auftraggeberin ist Frau Mag. Katharina Kahrer, als Insolvenzverwalterin, 1030 Wien, Landstraßer 

Hauptstraße 1a, Ebene 05. 

 

Bewertungsstichtag ist der 23.12.2025 (Tag der Befundaufnahme). 
 

 

1.2. Besonderheiten, Vorgehensweise & Prämissen der Bewertung 
 

Allgemeines: 

Der Wertermittlung werden nur die Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer üblichen, ord-

nungsgemäßen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem und überwiegend auf-

grund der vorgelegten Unterlagen, der erteilten Informationen, der durchgeführten Recherchen so-

wie der örtlichen Begehungen/Befundaufnahmen am 23.12.2025 erkennbar oder sonst bekannt ge-

worden sind. Die ggst. Liegenschaft wurde besichtigt. 

 

Bewertungszweck: 

Die Bewertung der ggst. Liegenschaftsanteile wird im Zuge des Insolvenzverfahrens der Hart Be-

triebs- & Liegenschafts GmbH durchgeführt. 

 

Zugänglichkeit: 

Im Zuge der Besichtigung am 23.12.2025 waren die Tiefgarage, Teile der Allgemeinflächen sowie 

der KFZ-Abstellplatz 30 zugänglich. 

 

Bauakt: 

Eine Bauakteinsichtnahme wurde im Rahmen der Bewertung durchgeführt. Zum Bewertungsstich-

tag liegen laut Auskunft der MA 37 keine offenen Bauaufträge vor. 

 

Digitaler Kataster: 

Festgehalten wird, dass in die digitale Katastralmappe Einsicht genommen wurde und die darin 

dargestellten Grenzen nicht in der Natur überprüft wurden. 

 

Flächengrundlage: 

Die Fläche des bewertungsrelevanten Garagenstellplatzes wurde dem verbücherten Nutzwertgut-

achten vom 04.02.2015 (Sachverständigenbüro Georg Hillinger) entnommen. Die Grundstücksflä-

che wurde dem Grundbuchsauszug entnommen.  

 

Eine gesonderte Vermessung wurde seitens des Sachverständigen – sofern dies nicht explizit ange-

geben wurde - nicht durchgeführt; der Sachverständige legt seinen Berechnungen sohin die Maß 

und Flächenangaben laut den vorhandenen Plänen und Aufstellungen zugrunde. Sollten die ange-

gebenen Maße nicht mit den tatsächlichen Maßen ident sein, verändern sich die Werte sinngemäß. 
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Bestandsituation: 

Der bewertungsrelevante Garagenstellplatz ist lt. Auskunft der grundbücherlichen Eigentümerin 

zum Bewertungsstichtag bestandfrei. Bestandverhältnisse sind nicht bekannt bzw. wurden solche 

auch nicht bekanntgegeben. Die Bewertung erfolgt daher unter der Prämisse der Bestandfreiheit. 

 

Geldwerte Lasten: 

Die Bewertung der ggst. Liegenschaft erfolgt ohne Berücksichtigung geldwerter Lasten. 

 

Aktuelle Marktsituation: 

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Zinsveränderungen/-entwicklungen ist hinsichtlich des 

stichtagsbezogen ermittelten Verkehrswertes davon auszugehen, dass es auch am Markt zu einer 

höheren Volatilität der Immobilienwerte kommen wird. 

 

Kontaminierung: 

Die ggst. Liegenschaft wurde nicht auf Kontaminierung untersucht, da dies nicht in das Fachgebiet 

des gefertigten Sachverständigen fällt. Es wurde jedoch Einsicht in die Altlastenkarte des Umwelt-

bundesamtes genommen. Die Karte zeigt jene Flächen, von denen aufgrund von Abfallablagerun-

gen oder Untergrundverunreinigungen eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit des Menschen 

oder die Umwelt ausgeht und deshalb in der Altlastenatlas-Verordnung als Altlasten ausgewiesen 

sind. 
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Die bewertungsrelevante Liegenschaft ist laut Altlastenkarte des Umweltbundesamtes nicht mit 

Altlasten belastet. Wertminderungen durch Altlasten, wie z.B.: Bodenkontaminationen oder auch 

andere die Liegenschaft entwertende Altbodenverhältnisse sind nicht bekannt. Darüberhinausge-

hende Untersuchungen hinsichtlich etwaiger Bodenkontaminationen oder hinsichtlich anderer die 

Liegenschaft entwertender Altbodenverhältnisse sind nicht beauftragt. 

 

Die Bewertung erfolgt auftragsgemäß ohne Durchführung einer Bodenuntersuchung aufgrund des 

üblichen Geschäftsgebrauches unter der Annahme, dass sich auf dem Bewertungsgegenstand keine 

Materialien und Stoffe befinden, welche auf einer höherwertigen Deponie als einer Baurestmassen-

deponie entsorgt werden müssen. Sollte sich nachträglich herausstellen, dass die Liegenschaften 

oder ein benachbartes Grundstück Kontaminationen aufweist, wäre eine Nachbewertung mit einer 

Boden- bzw. Bauwerksuntersuchung erforderlich. Eine eventuelle Wertminderung wäre durch den 

gefertigten Sachverständigen auf Basis dieser Untersuchungsergebnisse ergänzend festzustellen. 

 

 

1.3. Allgemeine Prämissen der Bewertungsgrundlagen 
 

Widmungsbestimmungen 

Es wird jegliche Haftung des Sachverständigen für die tatsächliche Widmung sowie die sich daraus 

ergebenden Bebauungsmöglichkeiten, die tatsächlich erzielbaren Bruttogrundflächen/ Nettogrund-

flächen bzw. Bruttogeschoßflächen/Nettonutzflächen sowie die Anzahl der errichtbaren bzw. si-

cherzustellenden KFZ-Stellplätze, welche sich aus einer konkreten Projektentwicklung ergeben, 

ausgeschlossen.  

 

Energieausweis 

Sofern kein Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes im Sinne der Richtli-

nie 2002/91/EG des Europäischen Parlamentes vorgelegt wurde, wird im Rahmen der Bewertung 

von einem, dem Alter und der Bauweise entsprechenden, durchschnittlichen Heizwärmebedarf aus-

gegangen. Der von der Hausverwaltung übermittelte Energieausweis (für Wohnungen) aus dem 



Seite 6 von 47 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

Jahr 2023 weist die Wärmeschutzklasse B aus (Skala A++ = niedriger Heizwärmebedarf bis G = 

hoher Heizwärmebedarf). Das Gebäude weist somit einen leicht überdurchschnittlichen Wärme-

schutz auf. 

 

Geldwerte Rechte & Lasten 

Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgt geldlastenfrei. Allfällig begründete Pfandrechte, vor-

handene Mietzinsreserven oder Rücklagen aus Erhaltungsbeiträgen sowie eventuell geleistete Miet-

zinsvorauszahlungen und erlegte Kautionen bleiben, sofern nicht im Detail darauf eingegangen 

wird, in der Bewertung außer Ansatz, da sie bei einer Veräußerung mit dem Käufer direkt zu ver-

rechnen sind.  

 

Außerbücherliche Rechte & Lasten 

Außerbücherliche Rechte und Lasten finden nur dann Berücksichtigung, wenn sie dem Sachver-

ständigen von Seiten des Auftraggebers bzw. den Parteien schriftlich bekannt gegeben wurden. 

Wenn diesbezüglich dem Sachverständigen keine Informationen bekannt gegeben wurden, basiert 

der ausgewiesene Wert des Gutachtens auf der Annahme, dass keine außerbücherlichen Rechte und 

Lasten vorliegen.  

 

Fahrnisse, Inventar 

Das vorhandene Inventar, Einrichtungsgegenstände und sonstige Fahrnisse wurden auftragsgemäß 

nicht mitbewertet. 

 

Mathematische Exaktheit 

Angesicht der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, insbesondere der 

Notwendigkeit auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung keine mit 

mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein. 

 

Rundungsdifferenzen 

Die Berechnungen in diesem Gutachten wurden computergestützt durchgeführt. Der Computer 

rechnet auf viele Stellen hinter dem Komma genau. Die Ergebnisse werden jedoch automatisch auf- 

oder abgerundet. Dies führt manchmal zu scheinbaren Rechendifferenzen, die für das Ergebnis je-

doch ohne Bedeutung sind. Die Genauigkeit von Marktanalysen, also auch dieses Gutachtens, liegt 

erfahrungsgemäß bei einigen Prozent. Deshalb täuscht eine Berechnungsschärfe bis auf EUR 1,00 

eine größere Genauigkeit nur vor. Weil aber bei Rundungen im Rechengang oft vermeintliche Un-

genauigkeiten durch Leser des Gutachtens moniert werden, was zu unnützen Mehrarbeiten und 

Kosten führt, wird erst das Endergebnis angemessen gerundet. 

 

ÖNORM B 1300/B 1301 

Es wurde kein detailliertes bautechnisches Gutachten in Auftrag gegeben und wurde ein solches 

auch nicht erstellt. Ebenso stellen der gegenständliche Befund und das erstellte Gutachten keine 

Objektsicherheitsprüfung für Wohngebäude im Sinne der ÖNORM B 1300 bzw. für Nicht-Wohn-

gebäude im Sinne der ÖNORM B 1301 dar. Sollte eine Objektsicherheitsprüfung gemäß ÖNORM 

B 1300 bzw. gemäß ÖNORM B 1301 seitens des Auftraggebers zusätzlich gewünscht werden, muss 

diese gesondert durch einen dafür geeigneten Sachverständigen erstellt werden. Im Übrigen kann 

dieses Gutachten ein Ankaufs- oder Verkaufsgutachten im Falle der Verwertung der Liegenschaft 

nicht ersetzen.  

 

ÖNORM B 1998-1/ÖNORM EN 1998-1 

Eine Prüfung des Gebäudes oder der Bestandeinheiten auf Systemsicherheit hinsichtlich Erdbeben-

einwirkungen gemäß ÖNORM B 1998-1 bzw. ÖNORM EN 1998-1 und dem Eurocode 8 wurde 

vom Auftraggeber nicht beauftragt und vom gefertigten Sachverständigen dementsprechend auch 

nicht durchgeführt. Es können sich dadurch allfällige, maßgebliche und wertbeeinflussende 
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Einschränkungen ergeben, welche nicht berücksichtigt sind. Es wird im Weiteren davon ausgegan-

gen, dass die o.g. Systemsicherheit gewährleistet ist.  

 

Haftung gegenüber Dritten 

Die in diesem Gutachten erfolgte Befundaufnahme und Gutachtenserstellung erfolgt ausschließlich 

im Interesse des Auftraggebers bzw. sämtlicher Parteien im Verfahren. Haftungen des Sachverstän-

digen gegenüber Dritten sind ausgeschlossen. Ausgenommen davon sind die dem Sachverständigen 

bei Beauftragung schriftlich, namentlich genannten Empfänger des Gutachtens. Gegenüber diesen 

wird gehaftet wie gegenüber dem Auftraggeber. 

 

Gutachtensmängel 

Mängel sind bei sonstigem Ausschluss von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen sowie 

von Ansprüchen aus einem Irrtum über die Mängelfreiheit binnen 14 Tagen nach Entdeckung ge-

genüber dem Sachverständigen schriftlich zu rügen.  

 

Gewährleistung 

Im Falle von Gewährleistungsansprüchen des Auftraggebers gegenüber dem Sachverständigen aus 

dem abgeschlossenen Werkvertrag verzichtet der Auftraggeber unwiderruflich und ausdrücklich 

auf das Recht der Minderung oder Wandlung.  

 

Umsatzsteuer - Verkehrswert 

Hingewiesen wird auf die umsatzsteuerlichen Auswirkungen des Budgetbegleitgesetzes 1998. 

Sollte die zu bewertende Sache mit Inrechnungstellung von 20% Umsatzsteuer verwertet werden, 

ist diese Umsatzsteuer dem ermittelten Verkehrswert hinzuzurechnen – eine eventuelle Vorsteuer-

berichtigung ist dann nicht nötig. Wird die zu bewertende Sache ohne Inrechnungstellung von 20% 

Umsatzsteuer verkauft, sind eventuell bereits geltend gemachte Vorsteuerbeträge anteilig zu berich-

tigen. 

 

Haftpflichtversicherung 

Für allenfalls eintretende Schadensfälle ist die Haftung auf Grundlage der vom gefertigten Sach-

verständigen erbrachten Leistungen für den einzelnen Schadensfall, soweit gesetzlich zulässig, mit 

insgesamt EUR 5.000.000,-- begrenzt. Die zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen gelten 

als vereinbart. Der Sachverständige haftet für Schäden jedenfalls dann nicht, wenn ihm nur leichte 

Fahrlässigkeit vorgeworfen wird oder es sich um Mängelfolgeschäden handelt.  

 

Eine Abtretung von Ansprüchen des Auftraggebers gegen den Sachverständigen aus diesem Gut-

achten an Dritte ist unzulässig.  

 

Kurzfristiger Verkauf 

Es wird gemäß ÖNORM B 1802, Pkt.3.3. darauf hingewiesen, dass der ermittelte Verkehrswert 

nicht notwendigerweise bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei gleich bleibenden äußeren 

Umständen im Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist. 

 

Verkehrswert (Streuung/Bandbreite) 

Hinsichtlich der Genauigkeit und Leistungsfähigkeit der Verkehrswertermittlung wird ausdrücklich 

darauf hingewiesen, dass der in einem Gutachten gemäß § 2 Absatz 2 LBG ermittelte Verkehrswert 

nie ein stabiler Gleichgewichtspreis im Sinne der volkswirtschaftlichen Theorie eines vollkomme-

nen Marktes sein kann. Immobilienmärkte sind ex definitione unvollkommene Märkte, weshalb es 

nicht den bestimmten oder bestimmbaren einzelnen Gleichgewichtspreis, also nicht eine Markt-

miete, einen Kaufpreis, ein Leasingentgelt usw., sondern immer eine mehr oder weniger große 

Streuung (valuation spread) – eine marktkonforme Bandbreite – geben kann. Dementsprechend ist 

der im Gutachten ausgewiesene Verkehrswert mit einer entsprechenden Bandbreite nach oben oder 
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unten zu sehen (range of valuation). Die angesprochene Bandbreite ist direkt abhängig von der 

Anzahl und Qualität vorliegender Marktdaten sowie von der Art der Immobilie. 

 

Umsatzsteuer - Vermietung 

Bei Büro- und Geschäftsraumvermietung wird davon ausgegangen, dass der Mieter ausschließlich 

vorsteuerabzugsberechtigende Umsätze (§ 6 Absatz 2 UStG idF des 1. Stabilitätsgesetzes 2012) 

erzielt und der Vermieter berechtigt ist, dem Mieter Umsatzsteuer vorzuschreiben. Bei Wohnungs-

mietverträgen wird davon ausgegangen, dass die Wohnungen ausschließlich zu Wohnzwecken ver-

mietet werden und keine geänderten Nutzungsarten gegeben sind bzw. Wohnungen nicht auch an-

ders als zu Wohnzwecken genutzt werden. Für den nicht zu Wohnzwecken genutzten Anteil müss-

ten ansonsten 0 % Umsatzsteuer mit Vorsteuerverlust oder 20 % Umsatzsteuer verrechnet werden. 

 

Veränderungen wertrelevanter Faktoren/Einflussgrößen 

Die vorliegende Wertindikation ist auf die angeführten Unterlagen und Informationen aufgebaut. 

Daraus ergibt sich zwingend, dass neue Unterlagen oder Informationen zu einer Änderung dersel-

ben und somit zu einem anderen Verkehrswert führen können. Das Gutachten beruht somit auf der 

derzeitigen Faktenkenntnis, die nicht vollständig sein muss. Ergeben neue Fakten wertrelevante 

Änderungen, so ist das Gutachten darauf abzustimmen. Ergeben sich neue Fakten oder Umstände, 

behält sich der Sachverständige ausdrücklich die Änderung oder Ergänzung dieser Wertermittlung 

bzw. der getroffenen gutachterlichen Schlussfolgerungen vor. Das Gutachten hat nur im Gesamten 

und nicht auszugsweise Gültigkeit.  

 

Weiterverwendung, Vervielfältigung des Gutachtens 

Die Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Zitierung des Gutachtens oder dessen Mitteilung an 

Medien in Teilen oder gesamt darf jeweils nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des gefer-

tigten Sachverständigen erfolgen. Eine, über den vereinbarten Verwendungszweck (Abhandlung 

des Insolvenzverfahrens) hinausgehende Verwendung des Gutachtens oder von Teilen des Gutach-

tens bzw. eine Weitergabe an Dritte (mit Ausnahme der Weitergabe an involvierte Dritte bzw. Ver-

öffentlichung in der Ediktsdatei) ist ohne vorherige Zustimmung des gef. SV nicht gestattet.  
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1.4. Grundlagen 
 

Grundlagen: 

• Besichtigung der Liegenschaft am 23.12.2025 

• Grundbuchauszug vom 17.12.2025 

• Recherchen beim Grundbuch & in der Urkundensammlung 

• Umfeldbegehung & Fotodokumentation 

• Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) 1992 

• Auskünfte und Unterlagen der grundbücherlichen Eigentümerin (Auskünfte betreffend Be-

standsituation, etc.) 

• Einsichtnahme in die baubehördlichen Unterlagen bei der MA 37 Baubehörde 

• Sonstige Auskünfte der MA 37 Baubehörde 

• Flächenwidmungs- und Bebauungsplan der Stadt Wien 

• Wiener Bauordnung in der aktuellen Fassung 

• Nutzwertgutachten vom 04.02.2015 (Sachverständigenbüro Georg Hillinger) 

• Auskünfte und Unterlagen der zuständigen HV (Wesiak Wien Verwaltungs GmbH) 

➢ Energieausweis vom 02.05.2023 

➢ Protokoll zur Eigentümerversammlung vom 22.11.2023 

➢ Abrechnung der Reparaturrücklage vom 24.06.2025 

➢ Dauerrechnung für Monatsvorschreibung ab 1/2026 

 

Bewertungs-, Fachliteratur, Artikel: 

• Stabentheiner, LBG-LiegenschaftsbewertungsG 

• Ross-Brachmann-Holzner, Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des Verkehrswer-

tes von Grundstücken, 29. Auflage 

• Wehinger, Erich, Leitfaden zur Liegenschaftsbewertung, 1. Auflage, 1990 

• Kothbauer, Rücklinger, MRG, WEG, etc., 2006 

• Seiser, Kainz, Der Wert von Immobilien, 2011 

• Karauscheck/G. Strafella, Der Mietzins, 2. Auflage, 2014 

• Kleiber, Simon, Weyers, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 7. Auflage, 2014 

• Kranewitter, Liegenschaftsbewertung, 7. Auflage, 2017 

• Popp, Empfehlungen für Herstellungskosten, Sachverständige, Heft 02/2019, etc. 

• Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs, Landes-

verband Steiermark und Kärnten, Nutzungsdauerkatalog, 2020 

• Bienert, Funk, Immobilienbewertung Österreich, 4. Auflage, 2022 

• ÖNORM B 1802-1, 2022 

• Strafella/Raev, Bewertung im Insolvenz- und Exekutionsverfahren, ZLB, 2023/41 

 

Sonstige Quellen, Marktberichte, etc.: 

• OIB Richtlinien online www.oib.or.at 

• Marktrecherchen & Marktberichte 

• Adressortungssystem und Orthofotos auf www.wien.gv.at/stadtplan, www.maps.google.at 

• Immobilien-Preisspiegel der WKO  

• Verdachtsflächenkataster bzw. Altlastenatlas www.umweltbundesamt.at   

• Eigene Systembibliothek und Immobiliendatenbank 

• Auskünfte von Maklern und SV-Kollegen 
 

http://www.oib.or.at/
http://www.wien.gv.at/stadtplan
http://www.maps.google.at/
http://www.umweltbundesamt.at/
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2. BEFUND 
 

Kriterium Erfüllungsgrad 

Lage 

 

Liegenschaft an den Adressen Doningasse 12 bzw. Donaufelder Straße 263 

im 22. Wiener Gemeindebezirk in der Katastralgemeinde Kagran gelegen. 
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Lage 

 

 
 

 
 

Öffentliche Verkehrsmittel:  

U-Bahn-Linie U1 Station „Kagraner Platz“ direkt vis-a-vis der ggst. Lie-

genschaft gelegen; Straßenbahnlinien 26 und 27 sowie Autobuslinien 22A, 

24A und 31A in unmittelbarer Nähe 
 

Fahrzeit Wien Kagran: rd. 6 Minuten öffentlich 

Fahrzeit Wien Praterstern: rd. 13 Minuten öffentlich 

Fahrzeit Wien Stephansplatz: rd. 16 Minuten öffentlich 
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Individualverkehr: 

über Autobahn A22 Abfahrt Kagran, Wagramer Straße, Eipeldauer Straße, 

Anton-Sattler-Gasse und Doningasse erreichbar 
 

Zone der Wiener Parkraumbewirtschaftung (Parkdauer 2h Mo-Fr 9-22h); 

teilweise Kurzparkstreifen im Bereich des Kagraner Platzes; angespannte 

Parkplatzsituation in ggst. Mikrolage 
 

Infrastruktur:  

sämtliche Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs in Gehentfernung 

vorhanden; übergeordnetes Kaufangebot im K1 Einkaufszentrum bzw. im 

nahe gelegenen Donauzentrum; Freizeit- und Sporteinrichtungen in fußläu-

figer Entfernung vorhanden; infrastrukturelle Einrichtungen (Kindergärten, 

Schulen, …) innerhalb des Bezirks vorhanden 
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Lage 

 

Lage:  

durchschnittliche Wohn- und Geschäftslage innerhalb des 22. Wiener Ge-

meindebezirks; Bedarf an KFZ-Stellplätzen in ggst. Mikrolage durchwegs 

gegeben (dichte Verbauung in ggst. Mikrolage - Wohnungen, Büros, Ge-

schäftslokale, Einkaufszentren, etc.); hohe bauliche Aktivitäten in ggst. 

Mikrolage den letzten Jahren; sehr gute Erreichbarkeit mittels öffentlicher 

Verkehrsmittel; gute Erreichbarkeit mittels Individualverkehrsmitteln 
 

keine Hochwasserrisikozonierung gemäß HORA (siehe nachfolgend) 
 

Lärmimmission 
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Lärmimmission 

 

 
 

Gemäß den vorangehenden Lärmkarten liegt der Tag- und Nachtlärmpegel 

für den Straßenverkehr im Bereich der ggst. Liegenschaft (an der Wagramer 

Straße) über den Schwellenwerten für die Aktionsplanung und somit in ei-

ner Konfliktzone (gemessen in 4 m Höhe1). Keine überdurchschnittliche 

Lärmbelästigung besteht durch den naheliegenden Schienenverkehr. 
 

 
 

  

 
1 In den Karten werden mit der grünen Grenzwertlinie auch die Schwellenwerte für die Aktionsplanung angezeigt. Beim Straßen-

verkehrslärm gilt für den Tag-Abend-Nachtlärmpegel Lden ein Wert von 60 dB (Dezibel) und für den Nacht-Lärmpegel Lnight 

ein Wert von 50 dB. 
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Naturgefahren 

 

 
Abfrage, 16.12.2025 

Grundbuchstand/ 

grundbücherliche 

Anteile 
Stichtag 17.12.2025 
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grundbücherliche 

Rechte und Lasten 

 

A2-Blatt: 
 

 

 

 

 
C-Blatt: 
 

 
 

außerbücherliche 

Rechte und Lasten 

 

sonstige Rechte und Lasten nicht bekannt 
 

Grundstück und 

Konfiguration 

 

ebenes, polygonal konfiguriertes Grundstücksareal 
 

Auszug Katasterplan 
 

 
 

Straßenfront Wagramer Straße: rd. 112m 

Straßenfront Doningasse: rd. 42m 

Grundstücksarealfläche lt. Grundbuchauszug: 3.348m² 
 

 
 

EZ Gst. Nr. Nutzung
Fläche in 

m²

Bauf. 1.046

Bauf. 320

Bauf. 1.199

Bauf. 166

Bauf. 210

Bauf. 407

3.348

18/2

1944

1947

3162

Summe
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Flächenwidmung 

und Bebauungs-

bestimmungen 

 

Auszug Flächenwidmungs- und Bebauungsplan: 
 

 
 

Gem. gültigen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan der Stadt Wien, 

Plandokument 7482 (online) bestehen folgende Widmungs-/ Bebauungsbe-

stimmungen (→ Details siehe Anhang): 

 

Flächenwidmungs- und Bebauungsbestimmungen: 
GB GV IV g BB4 / W I g BB1 / W I 4,5m g 40% BB2,3 / GB II g 70% BB2,3 

 

Legende: 

GB… Bauland gemischtes Baugebiet 

W… Bauland Wohngebiet 

GV… Geschäftsviertel 

I/ II/ IV… Bauklassen 

4,5m… Beschränkung der Gebäudehöhen 

g… geschlossene Bauweise 

40%/70%... Beschränkung der bebaubaren Fläche 

BB… besondere textliche Bestimmungen 

 

Auszug besondere textliche Bestimmungen: 

„Auf den mit BB1 bezeichneten Flächen ist die Unterbrechung der ge-

schlossenen Bauweise zulässig.“ 
 

„Auf den mit BB2 bezeichneten Flächen darf die Summe aller Haupt- und  

Nebengebäude eine bebaute Grundfläche vom jeweils im Plan ausgewiese-

nen Prozentsatz, bezogen auf die durch Fluchtlinien umgrenzten Flächen, 

nicht überschreiten. Bei Teilung dieser Flächen auf verschiedene Bauplätze 

beziehen sich die Prozentsätze der baulichen Ausnutzbarkeit auf die in die 

einzelnen Bauplätze entfallenden Teilflächen. Die von einer Bebauung frei 

bleibenden Flächen sind gärtnerisch auszugestalten.“ 
 

„Auf den mit BB3 bezeichneten Flächen sind Dächer von Gebäuden, die als 

Flachdächer mit einer Neigung bis zu 5 Grad ausgebildet werden, entspre-

chend dem Stand der technischen Wissenschaften zu begrünen. Technische 

bzw. der Belichtung dienende Aufbauten sind im erforderlichen Ausmaß zu-

lässig.“ 
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Kriterium Erfüllungsgrad 

Flächenwidmung 

und Bebauungs-

bestimmungen 

 
 

„Gemäß § 5 (4) lit. i und § 5 (4) lit b der Bauordnung für Wien in Verbin-

dung mit § 36 (2) des Gesetzes über Anlagen zum Einstellen von Kraftfahr-

zeugen und über Tankstellen in Wien (Wiener Garagengesetz) wird be-

stimmt: Auf den mit BB4 bezeichneten Flächen wird die Stellplatzverpflich-

tung mit 50 v. H. der gesetzlich erforderlichen Anzahl festgesetzt. Weiters 

ist die Staffelung der Baumassen untersagt.“ 
 

Auszug § 6 Bauordnung für Wien: 

„(6) In Wohngebieten dürfen nur Wohngebäude und Bauwerke, die religi-

ösen, kulturellen oder sozialen Zwecken oder der öffentlichen Verwaltung 

dienen, errichtet werden. Die Errichtung von Gast-, Beherbergungs-, Ver-

sammlungs- und Vergnügungsstätten, von Büro- und Geschäftsbauwerken 

sowie die Unterbringung von Lagerräumen, Werkstätten oder Pferdestal-

lungen kleineren Umfanges und von Büro- und Geschäftsräumen in Wohn-

gebäuden ist dann zulässig, wenn sichergestellt ist, daß sie nicht durch 

Rauch, Ruß, Staub, schädliche oder üble Dünste, Niederschläge aus Dämp-

fen oder Abgasen, Geräusche, Wärme, Erschütterungen oder sonstige Ein-

wirkungen, Gefahren oder den Wohnzweck beeinträchtigende Belästigun-

gen für die Nachbarschaft herbeizuführen geeignet sind.“ 
 

„(8) In gemischten Baugebieten dürfen keine Bauwerke oder Anlagen er-

richtet werden, die geeignet sind, durch Rauch, Ruß, Staub, schädliche oder 

üble Dünste, Niederschläge aus Dämpfen oder Abgasen, Geräusche, 

Wärme, Erschütterungen oder sonstige Einwirkungen, Gefahren oder un-

zumutbare Belästigungen für die Nachbarschaft herbeizuführen.“ 
 

„(10) In als Geschäftsvierteln ausgewiesenen Teilen des Wohngebietes 

oder gemischten Baugebietes dürfen die im jeweiligen Widmungsgebiet zu-

lässigen Bauwerke oder Anlagen errichtet werden; Wohnungen dürfen je-

doch unbeschadet des Abs. 13 nur errichtet werden, wenn der Fußboden an 

jeder Stelle mindestens 3,5 m über dem anschließenden Gelände oder der 

anschließenden Verkehrsfläche liegt.“ 
 

baubehördliche 

Unterlagen 

 

Bauakt – Wohn- und Geschäftsgebäude: 

• Bescheid - Ansuchen um Grundabteilung vom 15.04.2010 

• Bescheid - Ansuchen um Grundabteilung vom 17.01.2011 

• Brandschutzkonzept vom 22.02.2011 

• Einreichplan - Neubau eines Wohnhauses mit Büro- und Shoppingnutzung 

sowie einer Tiefgarage vom 28.04.2011 (MA37/22-47479-1/2010) 

• Bescheid - Errichtung eines Gebäudes mit 64 Wohnungen, einem Fitness-

center, Büroräumen und Geschäftslokalen - Baubewilligung vom 

08.06.2011 (MA37/22-Doningasse 10a/47479-1/10) 

• Einreichplan - Lüftung vom 24.10.2011 (MA37/GGO KV 16782-1-13) 

• Auswechslungsplan - Neubau eines Wohnhauses mit Büro- und Shop-

pingnutzung sowie einer Tiefgarage vom 09.04.2012 (MA37/GGO-KV-

47479-10/10) 

• Plan Lastenhebebühne vom 16.04.2012 (MA37-A/26734/2013) 

• Plan Personenaufzug vom 02.05.2012 

• Einreichplan Personenaufzug vom 02.05.2012 (MA37-A/27338/2013) 

• Nachweis über die Sicherstellung von Einstellplätzen vom 12.12.2012 

• Auswechslungsplan - Neubau eines Wohnhauses mit Büro- und Shop-

pingnutzung sowie einer Tiefgarage vom 20.12.2012 (MA37/GGO-KV-

47479-10/10) 
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• Auswechslungsplan - Neubau eines Wohnhauses mit Büro- und Shop-

pingnutzung sowie einer Tiefgarage vom 06.03.2013 (MA37/GGO-KV-

47479-10/10) 

• Auswechslungsplan - Neubau eines Wohnhauses mit Büro- und Shop-

pingnutzung sowie einer Tiefgarage vom 09.04.2013 (MA37/GGO-KV-

47479-10/10) 

• Bescheid - Abweichung vom bewilligten Bauvorhaben (1. Planwechsel) 

vom 11.04.2013 (MA37/GGO-KV-47479-10/10) 

• Bescheid - Herstellung einer mechanischen Lüftungsanlage - Baubewilli-

gung vom 28.05.2013 (MA37/GGO KV 16782-1/13) 

• Aufzüge - Anzeige Errichtung vom 12.06.2013 (MA37-A/23857/2013) 

• Bestandsplan - Neubau eines Wohnhauses mit Büro- und Shoppingnutzung 

sowie einer Tiefgarage vom 24.06.2013 

• Aufzug - Anzeige Errichtung vom 02.07.2013 (MA37-A/26734/2013) 

• Aufzug - Anzeige Errichtung vom 05.07.2013 (MA37-A/27338/2013) 

• Fertigstellungsanzeige vom 10.07.2013 (MA37/Doningasse 

10a/16782/2013) 

• Bestätigung zur Fertigstellungsanzeige vom 10.07.2013 (MA37/22-Donin-

gasse 10a/47479-1/10) 

• Fertigstellungsanzeige vom 13.09.2013 (MA37/Doningasse 

10a/47479/2010) 

• Nachweis über die Sicherstellung von Einstellplätzen vom 15.04.2014 

• Nachweis über die Sicherstellung von Einstellplätzen vom 25.09.2014 

• Bescheid - Gehsteigübernahme vom 29.04.2015 

• Nachweis über die Sicherstellung von Einstellplätzen vom 25.11.2015 

• Einreichplan Fitness-Studio vom 01.09.2017 (MA37/812834-2017-1) 

• Nachweis über die Sicherstellung von Einstellplätzen vom 18.06.2020 

• Fertigstellungsmeldung für die angezeigte Baumaßnahme vom 18.07.2022 

(MA37/812834-2017-1) 

• Bauanzeige - Spar vom 20.10.2023 (MA37/1331576-2023-1) 

• Fertigstellungsmeldung für die angezeigte Baumaßnahme vom 04.03.2024 

(MA37/1331576-2023-4) 

• AV-Fertigstellung vom 18.04.2024 (MA37/1331576-2023-6) 
 

Zum Bewertungsstichtag liegen laut Auskunft der MA 37 keine offenen 

Bauaufträge vor. 
 

Baulichkeiten/ 

Gebäude 

 

Das ggst. Wohn-, Büro- und Geschäftshaus verfügt über 3 Untergeschosse, 

ein Erdgeschoss und 7 Obergeschosse; Da Gebäude wurde zwischen 2011 

und 2013 errichtet. Lt. Nutzwertgutachten gibt es insgesamt 297 Woh-

nungseigentumsobjekte (davon 63 Wohnungen, 14 sonstige selbständige 

Räumlichkeiten - Geschäfts- und Büroflächen und 220 KFZ-Abstellplätze 

in der Tiefgarage) 

 

Die interne Erschließung erfolgt über mehrere Aufzuganlagen und Stiegen-

häuser. Die Beheizung des Wohn-, Büro- und Geschäftshauses erfolgt mit-

tels Fernwärme. 

 

Es gibt eine dreigeschossige Tiefgarage; die Ein- und Ausfahrt der Garage 

erfolgt über die Rampe in der Doningasse; → Garageneinfahrt mit chipba-

sierter Zugangskontrolle;  

 

alle notwendigen Ver-/Entsorgungseinrichtungen, wie Wasser, Strom, Ka-

nal, Fernwärme, Telefon, etc. sind vorhanden & funktionstüchtig. 
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Kriterium Erfüllungsgrad 

Flächen und  

Konfiguration 

 

 
 

Der ggst. KFZ-Stellplatz befindet sich im 3. Untergeschoss; die Erschlie-

ßung der einzelnen Tiefgaragengeschosse erfolgt über Rampen 

 

Lageplan KFZ-Stellplatz – 3. Untergeschoss: 
 

 
 

Bestandsituation 

 

Stellplatz zum Bewertungsstichtag lt. Auskunft der grundbücherlichen 

Eigentümerin bestandfrei 
 

Betriebskosten/ 

Rücklage 

 

Dauerrechnung für Monatsvorschreibung ab 01/2026: 
 

 
 

Betriebskosten/ 

Rücklage 

 

Die Betriebskosten für den Garagenstellplatz liegen (aufgrund der Rege-

lung im Wohnungseigentumsvertrag lt. Auskunft der Hausverwaltung) im 

oberen Bereich einer marktüblichen Bandbreite. 
 

Rücklagenstand per 09/2025 gemäß Auskunft der Hausverwaltung: 

• Rücklage Aufzug: rd. € 89.800,- 

• Rücklage Garage: rd. € 5.800,- 
 

Zum Bewertungsstichtag gibt es keine offenen Sanierungsdarlehen 
 

  

Geschoss Top Nutzung
Fläche 

in m²

3. UG KFZ-Abstellplatz 30 Garagenstellplatz 12,50

3.UG/KFZ-Abstellplatz 30
Betrag in 

€ netto
Ust.

Betrag in 

€ brutto 

Rücklage Aufzug 1,08 0% 1,08

Rücklage Garage 8,16 0% 8,16

Aufzug Akonto 2,13 20% 2,56

Betriebskosten Akonto Gar. 21,25 20% 25,50

Gesamt 32,62 37,30
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3. METHODIK 
 

3.1. Allgemeines 
 

Der Verkehrswert wird gem. Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG 1992) wie folgt definiert 

 

§ 2 Abs 2 LBG 

Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen Ge-

schäftsverkehr für sie erzielt werden kann. 

 

§ 2 Abs 3 LBG 

Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen haben bei der 

Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben. 

 

Gem. ÖNORM B1802-1, 2022 Pkt 3.25 ist der Verkehrswert definiert als 

Preis, der bei einer Veräußerung der Liegenschaft im redlichen Geschäftsverkehr üblicherweise er-

zielt werden kann. 

 

Im ggst. Fall handelt es sich um einen Garagenstellplatz im 3. Untergeschoss. Zur Ermittlung des 

Verkehrswertes des Garagenstellplatzes wird das Vergleichswertverfahren zur Anwendung ge-

bracht. Dabei werden Transaktionen von Garagenstellplätzen in vergleichbaren Lagen zur Ablei-

tung des Verkehrswertes herangezogen. 

 

3.2. Vergleichswertverfahren 
 

Im Rahmen des Vergleichswertverfahrens (§ 4(1) LBG) wird auf Basis zeitnaher vergleichbarer 

Kauftransaktionen der jeweilige Vergleichswert ermittelt. 

 

Im Vergleich mit den nationalen und internationalen Bewertungsmethoden handelt es sich bei dem 

Vergleichswertverfahren grundsätzlich um die direkteste Bewertungsmethode, die den Markt am 

besten abbildet, weshalb diese stets anderen Methoden vorzuziehen ist. 

 

Diesbezüglich wird auf folgende Bewertungsliteratur verwiesen: 

 

„(…) ist das Vergleichswertverfahren die einfachste und marktkonformste Wertermittlungsme-

thode.“, Liegenschaftsbewertung, Kranewitter, S. 59. 

 

 

Im Rahmen des Vergleichswertverfahrens wird nach folgendem Schema vorgegangen: 

 

Vergleichswertverfahren 

  Quadratmeterpreise der Vergleichsobjekte 

  Korrekturfaktoren 

= Korrigierter arithmetischer Mittelwert in €/m² 

x gewichtete Fläche des Bewertungsobjektes in m² 

= Vergleichswert 
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4. BEURTEILUNG & BEWERTUNGSGRUNDLAGEN  
 

4.1. Beurteilung 
 

Kriterium Erfüllungsgrad 

Marktsituation 

 

• durchschnittliche Wohn- und Geschäftslage innerhalb des 22. Wie-

ner Gemeindebezirks; Bedarf an KFZ-Stellplätzen in ggst. Mikro-

lage durchwegs gegeben (dichte Verbauung in ggst. Mikrolage - 

Wohnungen, Büros, Geschäftslokale, Einkaufszentren, etc.) 

• Liegenschaft mit sehr guter Verkehrsanbindung durch öffentliche 

Verkehrsmittel und gute Erreichbarkeit durch Individualverkehrs-

mittel 

• angespannte Parkplatzsituation in ggst. Mikrolage 

• durchschnittliche Ausstattung und Alters entsprechender, durch-

schnittlicher Erhaltungszustand der Baulichkeiten; Errichtung zwi-

schen 2011 und 2013 

• Betriebskosten für den Garagenstellplatz im oberen Bereich der 

marktüblichen Bandbreite 

• hohe bauliche Aktivitäten in ggst. Mikrolage den letzten Jahren 

• allgemein zum Bewertungsstichtag leicht unterdurchschnittliche bis 

durchschnittliche Nachfrage nach Garagenstellplätzen in ggst. Mik-

rolage aufgrund aktuellem Markt-/ Finanzierungsumfeld 
 

 

 

4.2. Ableitung Vergleichswert Garagenstellplatz 
 

Die nachstehende Tabelle zeigt Vergleichstransaktionen der letzten Jahre von Garagenstellplätzen 

vergleichbarer Liegenschaften. Zum Vergleich werden diejenigen Werte herangezogen, die im red-

lichen Geschäftsverkehr in zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten er-

zielt wurden. 

 

Im Vergleichswertverfahren (gem. § 4 LBG) sind unterschiedliche Wertbestimmungsmerkmale der 

Vergleichsobjekte im Verhältnis zum Bewertungsgegenstand durch korrigierende Zu- und Ab-

schläge zu berücksichtigen. Die Analyse der Vergleichstransaktionen zeigt, dass folgende Korrek-

turfaktoren zu berücksichtigen sind: 

• Korrektur Erstbezugsobjekte: Erstbezugsobjekte von Bauträgern werden mit einem Korrek-

turfaktor von −5,00 % berücksichtigt. 

• Korrektur Geschosslage: Der bewertungsrelevante Garagenstellplatz befindet sich im 3. Un-

tergeschoss. Die Erschließung erfolgt über Rampen vom 1. und 2. Untergeschoss. Aufgrund 

der erschwerten Erschließung im Vergleich zu Garagenstellplätzen im 1. Untergeschoss 

wird ein Abschlag in Höhe von −7,50 % auf Garagenstellplätze im 1. Untergeschoss vorge-

nommen. 

 

Andere Korrekturfaktoren sind nach Ansicht des gef. SV im ggst. Fall nicht zu berücksichtigen. Die 

korrigierten Vergleichswerte stellen sich daher wie folgt dar: 
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Ausreißer-Vergleichsobjekte sind rot hinterlegt 

 

Die korrigierten Vergleichswerte bewegen sich nach Ausschluss der statistischen Ausreißer (Nr. 1 

und Nr. 3) in einer Bandbreite zwischen € 15.000,– und € 23.625,– je Stellplatz und ergeben einen 

arithmetischen Mittelwert von € 18.023,– je Stellplatz. 

 

Lagekarte der Vergleichsobjekte: 
 

 
rote Markierungen: Referenzobjekte 

blaue Markierung: bewertungsrelevante Liegenschaft 

  

TZ / 

Jahr
Datum

Anzahl 

Stell-

plätze

Art Typ Geschoss

Fläche 

in m² 

je SP

Preis in 

€

Preis in €/ 

Stellplatz
Bemerkung

Korrektur 

Erstbezugs-

objekt

Korrektur 

Geschoss-

lage

korr. 

Preis in €

1

1220 Wien, 

Doningasse 12, KFZ-

Abstellplatz 05

1337/ 

2023
Feb.23 1

Eigen-

nutzer

Trans-

aktion
3. UG 12,50 40.000 40.000

ggst. Liegenschaft; 

gemeinsam mit W S1/ 

Tür 30 verkauft

0,00% 0,00% 40.000

2

1220 Wien, 

Doningasse 12, KFZ-

Abstellplatz 33+34

5581/ 

2023
Sep.23 2

Eigen-

nutzer

Trans-

aktion
3. UG 12,50 32.000 16.000

ggst. Liegenschaft; 2 

KFZ-Stellplätze 

verkauft

0,00% 0,00% 16.000

3

1220 Wien, 

Doningasse 12, KFZ-

Abstellplatz 84

2276/ 

2024
Sep.23 1

Eigen-

nutzer

Trans-

aktion
3. UG 12,00 10.000 10.000

ggst. Liegenschaft; 1 

KFZ-Stellplatz verkauft
0,00% 0,00% 10.000

4

1220 Wien, 

Doningasse 12, KFZ-

Abstellplatz 85

4389/ 

2023
Jän.23 1

Eigen-

nutzer

Trans-

aktion
3. UG 12,00 15.000 15.000

ggst. Liegenschaft; 1 

KFZ-Stellplatz verkauft
0,00% 0,00% 15.000

5
1220 Wien, 

Doningasse 7, PP10

6289/ 

2024
Sep.24 1

Eigen-

nutzer

Trans-

aktion
KG 14,31 20.000 20.000

Bauträger, Erstbezug, 

Glorit; gemeinsam mit 

W Tür 13 verkauft

-5,00% -7,50% 17.500

6
1220 Wien, 

Doningasse 7, PP1

3666/ 

2025
Jun.25 1

Eigen-

nutzer

Trans-

aktion
KG 15,98 20.000 20.000

Bauträger, Erstbezug, 

Glorit; gemeinsam mit 

W Tür 3 verkauft

-5,00% -7,50% 17.500

7

1220 Wien, Am 

Freihof 9, KFZ-

Stellplatz 15

5678/ 

2024
Okt.24 1

Eigen-

nutzer

Trans-

aktion
KG

rd. 

12,50
27.000 27.000

Bauträger, Erstbezug, 

3SI; gemeinsam mit 

Top 13.01 verkauft

-5,00% -7,50% 23.625

8

1220 Wien, 

Donaufelder Straße 

241, KFZ-Stellplatz 

Nr. 2

191/ 

2025
Dez.24 1

Eigen-

nutzer

Trans-

aktion
KG

rd. 

12,50
19.000 19.000

kein Erstbezugsobjekt; 

gemeinsam mit Stiege 2 

Top 2 verkauft

0,00% -7,50% 17.575

9

1220 Wien, 

Donaufelder Straße 

241, KFZ-Stellplatz 

Nr. 14

1645/ 

2025
Mär.25 1

Eigen-

nutzer

Trans-

aktion
KG

rd. 

12,50
20.500 20.500

kein Erstbezugsobjekt; 

1 KFZ-Stellplatz 

verkauft

0,00% -7,50% 18.963

18.023

Lage

Mittelwert Vergleichsobjekte ohne Ausreißer
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4.3. Rechte und Lasten 
 

A2-Blatt: 
 

 

 

 

 
 

A2-LNR 10: Die Bauplatzeigenschaft ist durch die vorhandene Bebauung bereits berücksichtigt. 

Diese Eintragung ist im ggst. Fall nicht bewertungsrelevant. 
 

A2-LNR 11: Recht der Duldung, Nutzung, Erhaltung einer Überbebauung 
 

 
 

Diese Eintragung hat keinen Einfluss auf den Verkehrswert von BLNR 318 → ist somit auch nicht 

bewertungsrelevant 
 

A2-LNR 12: Verwalter → diese Eintragung ist nicht bewertungsrelevant 
 

A2-LNR 13:  abweichende Abrechnungs-/Abstimmungseinheiten; Diese Eintragung hat keinen 

Einfluss auf den Verkehrswert von BLNR 318 → ist somit auch nicht bewertungsrelevant  

 

C-Blatt: 
 

 
 

C-LNR 11: Dienstbarkeit der Transformatorenstation 

 
Diese Eintragung hat keinen Einfluss auf den Verkehrswert von BLNR 318 → ist somit auch nicht 

bewertungsrelevant  
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Sonstige, außerbücherliche Rechte und Lasten nicht bekannt. 

 

 

4.4. Marktanpassung 
 

Marktsituation (zum Stichtag/aktuell) - allgemein 

Festzuhalten ist, dass sich die Rahmenbedingungen am österreichischen Immobilienmarkt insbe-

sondere seit dem zweiten Halbjahr 2022 stark verändert haben. Bis September 2023 hat die Euro-

päische Zentralbank den Leitzins in 10 Schritten auf den Höchststand von 4,50% erhöht. Per Juni 

2024 wurde der Leitzinssatz erstmals wieder auf 4,25% gesenkt und mittlerweile noch siebenmal 

auf nunmehr 2,15 % gesenkt. 

 

Zum Zeitpunkt der Gutachtenserstellung ist seitens der Marktteilnehmer eine deutliche Zurückhal-

tung erkennbar. Aufgrund der, zum Zeitpunkt der Gutachtenserstellung bestehenden Entwicklun-

gen lassen sich unverhältnismäßige Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftssituation – und da-

raus resultierende Auswirkungen auf den Immobilienmarkt nicht einschätzen. Die Bewertung er-

folgt unter der Prämisse, dass allfällige, zum Stichtag vorhandene Beeinträchtigungen des Marktes 

nur temporär sind. Da längerfristige Auswirkungen allfälliger Marktbeeinträchtigungen nicht vor-

weggenommen werden können, wird – im Hinblick auf bewertungsimmanente, durch den SV vor-

zunehmende Prognosen – eine Normalisierung des Marktgeschehens hinsichtlich der wertrelevan-

ten Parameter (z.B. Fremdkapitalkosten, Inflation, Mietniveau, Baukosten, usw.) bewertungsme-

thodisch unterstellt. Unter Berücksichtigung der jüngsten Entwicklungen ist jedoch hinsichtlich des 

stichtagsbezogen ermittelten Verkehrswertes davon auszugehen, dass es am Markt zu einer höheren 

Volatilität der Immobilienwerte und auch zu deutlich längeren Verwertungszeiträumen kommt.  

 

Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-VO)2 

Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat zur Begrenzung der systemischen Ri-

siken bei Fremdkapitalfinanzierungen von Wohnimmobilien die „Kreditinstitute-Immobilienfinan-

zierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-VO)“ erlassen, die durch Veröffentlichung im Bundesge-

setzblatt in Rechtskraft getreten ist.  Mit dieser Verordnung setzte die FMA die Empfehlungen und 

Vorgaben des Finanzmarktstabilitätsgremiums (FMSG) um. Die Verordnung war vom 01.08.2022 

bis 30.06.2025 rechtlich verbindlich auf neu vereinbarte private Wohnimmobilienfinanzierungen 

anzuwenden.  

 

Zwar endete die KIM-VO bereits vor dem Stichtag und damit auch die rechtliche Verpflichtung, 

aber die Grundprinzipien der KIM-Verordnung Regeln bleiben weiterhin empfohlen und sollen 

durch Richtlinien und häufigere Datenerhebungen überwacht werden. Die Banken haben dadurch 

etwas mehr Flexibilität, dennoch dienen die Kernpunkte3 der KIM-Verordnung weiterhin als Maß-

stab für eine nachhaltige Kreditvergabe. 

 

Nach Ansicht des gef. SV ist im ggst. Fall keine Marktanpassung vorzunehmen, da der Verkehrs-

wert bereits direkt aus dem Markt abgeleitet wurde.  

 
2 Quelle: https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von-wohnimmo-

bilien-kim-vo/ vom 22.06.2022 
3 Eine maximale Beleihungsquote von 90%, wobei den Kreditinstituten ein Ausnahmekontingent von 20% zugestanden wird. Eine 

Schuldendienstquote von maximal 40% (Ausnahmekontingent: 10%). Eine Laufzeit von maximal 35 Jahren (Ausnahmekontin-

gent 5%). Insgesamt dürfen aber bei einem Kreditinstitut maximal 20% aller Kredite eine der Obergrenzen überschreiten. Um 

Renovierungen und Sanierungen – insbesondere den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger – zu erleichtern, sind 

Finanzierungen bis zu einer Geringfügigkeitsgrenze von € 50.000 von diesen Vorgaben ausgenommen. 

https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von-wohnimmobilien-kim-vo/
https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von-wohnimmobilien-kim-vo/
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5. VERKEHRSWERT 
 

5.1. Verkehrswert BLNR 318 (3. UG/ KFZ-Abstellplatz 30) 
 

 
 

 

Der Verkehrswert der BlNr. 318, 12/25542 Anteile, auf der Liegenschaft GB 01660 Kagran,  

EZ 3162, GST 18/2, 1944 und 1947 an der Adresse 1220 Wien, Doningasse 12/ Donaufelder 

Straße 263, verbunden mit WE an 3.UG/KFZ-Abstellplatz 30, beträgt zum Bewertungsstichtag 

 

rd. € 18.000,-. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wien, am 31.01.2026 

gez. 

 
 

Mag. Georg Strafella 

Immobiliensachverständiger 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger  

Geschoss Top Nutzung Fläche in m²

3. UG KFZ-Abstellplatz 30 Garagenstellplatz 12,50

18.023

0

0

18.023

18.000

Vergleichswert in €/KFZ-Stellplatz

Rechte und Lasten in €

Marktanpassung in €

Verkehrswert KFZ-Abstellplatz 30 in €

Verkehrswert KFZ-Abstellplatz 30 in € gerundet
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6. ANLAGEN 
 

6.1. Grundbuchauszug vom 17.12.2025 
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6.2. Fotos vom 23.12.2025 
 

Straßenansichten: 
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Garageneinfahrt/-ausfahrt: 

 

   
 

Erschließung 3. Untergeschoss: 
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3. Untergeschoss: 
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3.UG/KFZ-Abstellplatz 30: 

 

   
 

Stiegenhäuser: 
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unmittelbare Umgebung: 
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6.3. HORA-Pass vom 17.12.2025, Legende 
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6.4. Bestandsplan aus 2013 
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KFZ-Abstellplatz 30 (3. UG): 
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6.5. Nutzwertgutachten vom 04.02.2015 (auszugsweise) 
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6.6. Betriebskostenvorschreibung ab 01/2026 
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6.7. Energieausweis für Wohngebäude aus 05/2023 (auszugsweise) 
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6.8. Plandokument 7482 
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